
BahnP r a x i s
Zeitschrift zur Förderung der Betriebssicherheit und der Arbeitssicherheit bei der DB AG

12 · 2006
� FIT-Themen Bahnbetrieb 2007

� Handbuch 42001 – Betriebszentralen DB Netz AG � Leserforum
� Sicherheit beim aluminothermischen Gießschmelzschweißen



130 BahnPraxis 12/2006

THEMEN DES MONATS

Impressum „BahnPraxis“
Zeitschrift zur Förderung der Betriebssicherheit und der
Arbeitssicherheit bei der Deutschen Bahn AG.

Herausgeber
Eisenbahn-Unfallkasse – Gesetzliche Unfallversicherung
– Körperschaft des öffentlichen Rechts, in  Zusammen-
arbeit mit DB Netz AG Deutsche Bahn Gruppe, beide
mit Sitz in Frankfurt am Main.

Redaktion
Kurt Nolte, Hans-Peter Schonert (Chefredaktion),
Klaus Adler, Bernd Rockenfelt, Jörg Machert,
Anita Hausmann, Markus Krittian, Dieter Reuter,
Michael Zumstrull (Redakteure).

Anschrift
Redaktion „BahnPraxis“, DB Netz AG, I.NBL-MI-L,
Pfarrer-Perabo-Platz 4, 60326 Frankfurt am Main,
Fax (0 69) 2 65-1 90 53, E-Mail: info408@bahn.de.

Erscheinungsweise und Bezugspreis
Erscheint monatlich. Der Bezugspreis ist für Mitglieder
der EUK im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Die Beschäftigten erhalten die Zeitschrift kostenlos.
Für externe Bezieher: Jahresabonnement e 15,60,
zuzüglich Versandkosten.

Verlag
Bahn Fachverlag GmbH,
Postfach 23 30, 55013 Mainz.
Telefon (0 61 31) 28 37-0, Telefax (0 61 31) 28 37 37,
ARCOR (9 59) 15 58.
E-Mail: mail@bahn-fachverlag.de

Druck
Meister Print & Media GmbH,
Werner-Heisenberg-Straße 7,
34123 Kassel.

Editorial

Unser Titelbild: DB AG/Schmid.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Lernen ist wie das Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt
man zurück.“ (Benjamin Britten)

Zur Auffrischung des Wissens und zur Fortbildung finden Sie in diesem
Heft wieder Beiträge zur Betriebssicherheit und zum Arbeitsschutz.

Dazu zählen die FIT-Themen Bahnbetrieb 2007 für Fahrdienstleiter und
andere Mitarbeiter im Betrieb. Natürlich sind auch die anderen Beiträge

interessant und lesenswert.

Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, hat der letzte Monat des Jahres
schon begonnen. Am Ende des Jahres ist es üblich, trotz aller Hektik des

FIT-Themen Bahnbetrieb 2007
Welche Themen die Mitarbeiter im Be-
trieb im FIT 2007 erwarten können, wird
in diesem Beitrag vorgestellt.

Seite 131

Training mit Ergebnisfeststellung
2007
Hier erfahren die Fdl, welche Themen
schwerpunktmäßig beim TmE 2007
behandelt werden.

Seite 132

Handbuch 42001 „Betriebszen-
tralen DB Netz AG“
Der Beitrag beschäftigt sich mit den
Änderungen zum Handbuch 42001 zum
10.12.2006. Sie erfahren, welche Mo-
dule auch für Fdl Gültigkeit haben.

Seite 133

Leser fragen –
BahnPraxis antwortet
Unter diesem Motto steht unser Leser-
forum. Dass der Dialog intensiv ist, sieht
man an der Anzahl der behandelten
Themen.

Seite 135

Wenn Wasser explodiert ...
In diesem Beitrag steht das Thermit-
schweißen mit seinen besonderen Ge-
fahren im Mittelpunkt.

Seite 140

Unser Titelbild:
Die Betriebszentrale München.

Foto: DB AG/Schmid.

Alltags, ein paar Minuten innezuhalten und zurück-
zuschauen. Weihnachten steht vor der Tür, und
wieder geht für Sie ein arbeitsreiches Jahr mit

vielen Veränderungen zur Neige.

Zum 10. Dezember 2006 traten – wie Sie wissen –
eine Reihe von Änderungen des Regelwerks in

Kraft:
� Signalbuch (DS/DV 301),

� Richtlinie „Züge fahren und Rangieren (Ril 408),
� Richtlinie „Bremsen im Betrieb bedienen, prüfen

und warten“ (DS 91501),
� Richtlinie „Fahren und Bauen“ (Ril 406),

� Handbuch 42001 „Betriebszentralen DB Netz AG“.

BahnPraxis hat Sie mit Beiträgen in den Heften 9, 10, 11 und 12 auf diese
Änderungen eingestimmt und vorbereitet.

Das Redaktionsteam BahnPraxis möchte sich am Ende des Jahres bei den
treuen Leserinnen und Lesern bedanken. Sie haben durch

Ihre Leserbriefe und Anregungen wertvolle Hinweise für unsere Arbeit
gegeben. Die Redaktion freut sich immer über Rückmeldungen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue
Jahr vor allem Gesundheit und persönliches

Wohlergehen.

Den Kolleginnen und Kollegen, die an den
Festtagen arbeiten, wünschen wir einen

ruhigen, unfallfreien Dienst.

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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Regelmäßige Fortbildung für
Mitarbeiter im Betrieb

FIT-Themen
Bahnbetrieb

2007
Anita Hausmann, DB Netz AG, Frankfurt am Main

Im Heft 12/2005 hatten wir erläutert, wie sich die
Regelmäßige Fortbildung (FIT – Fachliche Information &
Training) für Mitarbeiter im Betrieb thematisch zusam-

mensetzt und gleichzeitig erstmals die zentralen Themen
von FIT Bahnbetrieb 2006 vorgestellt. Wegen der positi-
ven Rückmeldung möchten wir dies mit der Veröffentli-

chung der FIT-Themen 2007 fortsetzen.

Bei der regelmäßigen Fortbildung wird auch in 2007
nach drei verschiedenen Themenblöcken unterschieden:

Pflichtthema 2007

Wegen der umfangreichen Re-
gelwerksänderungen zum 10.
Dezember 2006 waren mehre-
re Unterrichtsstunden in 2006
zur Behandlung der Neuerun-
gen, insbesondere der DS 301
bzw. DV 301 und der Ril 408
vorgesehen.

Für 2007 gibt es nur ein ver-
pflichtendes Thema, nämlich die
Änderungen zum RID zum 1.
Januar 2007. Hier wird insbe-
sondere auf die Pflichten des
Eisenbahninfrastrukturbetrei-
bers bei der Beförderung ge-
fährlicher Güter eingegangen.

Themen aus dem
Angebotskatalog
2007

Neben dem Pflichtthema wur-
den weitere Themen z.B. auf
Grund der Störfallanalyse bzw.
der regen Bautätigkeit und der
damit verbundenen betriebli-
chen Besonderheiten während
des Bauzustands in einem An-
gebotskatalog zusammenge-
fasst, aus der die Niederlas-
sung für die jeweilige Funkti-
onsgruppe relevante Themen
auswählen kann.

Die in den Angebotskatalog
2006 aufgenommen Themen
für Fdl, Ww und Zugleiter sind
aus Abbildung 1 ersichtlich.

Regionale
Themen 2007

Ungefähr die Hälfte des FIT
Bahnbetrieb sollen auch 2007
Themen mit regionalem Bezug
auf der Grundlage der Auswer-
tung des örtlichen Betriebsge-
schehens vorbehalten sein. Vie-
le Unterrichtende der DB Netz
AG nutzen die Möglichkeit, The-
men aus dem Angebotskatalog
auszuwählen und mit regiona-
lem Bezug im FIT zu behan-
deln.

Für die weiteren Mitarbeiter im
Betrieb wurden die Themen

Abbildung 1:
Neben dem Pflichtthema RID (30´) gibt es für den FIT Bahnbetrieb 2007 einen Angebotskatalog mit zentralen Themen –

Beispiel: Fdl, Ww.

BahnPraxis aktuell
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funktionsbezogen in der Abbil-
dung 2 zusammengestellt.

Für alle Themen gilt gleicher-
maßen: Das Mitbringen der per-
sönlich zugeteilten Regelwerke
(z.B. für Fdl: Ril 408 und DS
bzw. DV 301) in den FIT-Unter-
richt sollte ein Selbstverständ-
nis sein!

Und: sind das „Ihre“ Themen?
Bitte schreiben Sie uns, falls
künftig weitere Themen in den
Angebotskatalog aufgenom-
men werden sollten oder spre-
chen Sie Ihre Führungskraft vor
Ort an, z.B. Ihren BezL B, damit
FIT auch für Sie weiterhin inte-
ressant bleibt und wertvoll ist!

Training mit
Ergebnis-
feststellung (TmE)
2007

Auch 2007 werden im Rahmen
von FIT Bahnbetrieb TmE (Trai-
ning mit Ergebnisfeststellung)
für Fdl durchgeführt. Welche
Schwerpunktthemen dabei be-
handelt werden, ersehen Sie aus
Abbildung 3.                         �

Abbildung 2: Regelmäßiger Fortbildungsunterricht für das Jahr 2007 für Funktionsgruppen im Betrieb.

Abbildung 3: Training mit Ergebnisfeststellung (TmE) 2007.

BahnPraxis aktuell
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Modul 420.0104
(Netzdisposition)

Dieses Modul wurde redaktio-
nell überarbeitet. Die Tätigkeits-
beschreibungen der Netzkoor-
dinatoren, Bereichs- und Zug-
disponenten sind detaillierter
gestaltet. Weitere dispositive
Aufgaben wurden aufgenom-
men. In diesem Zusammenhang
wurde die Abschnittsüberschrift
des Abschnitts 4 (Strecken- und
Knotendisposition) ergänzt um
den Zusatz „Zusammenarbeit
zwischen Zugdisponenten (Zd)
und Fahrdienstleitern (Fdl)“. Die
Aufgaben der handelnden Per-
sonen (Zd und Fdl) sind nun
noch klarer dargestellt. Auf von
Zugdisponenten überwachten
Strecken hat der Fdl folgende
Aufgaben wahrzunehmen:

Auszug aus Modul
420.0104 Abschn. 4 (2)

Fahrdienstleiter, einschließlich
die der Zulaufstrecken, haben
die Zustimmung einzuholen,
bevor

� beginnende, zu behandeln-
de und umzuspannende
Züge (auch Tfzf) sowie au-

Handbuch 42001

Betriebszentralen
DB Netz AG

Eine Richtlinie nur für Mitarbeiter
in den 7 Betriebszentralen und der

Netzleitzentrale?

Michael Claus, DB Netz AG, Frankfurt am Main

Nein! Eine hohe Qualität in der Betriebsführung kann nur in enger Zusammenarbeit
zwischen Fahrdienstleiter und Disponent erbracht werden. Daher gelten einige Module

des Handbuchs 42001 auch für alle Fahrdienstleiter der DB Netz AG:

Darüber hinaus werden von den Betriebszentralen (BZ) fahrplanabhängige und
fahrplanunabhängige regionale Zusätze herausgegeben. Mit diesen Zusätzen, die in
Teilen auch für Fahrdienstleiter gelten, werden spezifische Belange für den Bereich

einer BZ geregelt. Beispiele: Übersicht der BZ-Grenzen und Zugfunkbereiche,
Dispositionshilfen, Meldepläne, u.v.m.

Zum 10. Dezember 2006 wird die 10. Aktualisierung zum Handbuch 42001 herausge-
geben. Nachstehend stellen wir Ihnen stichpunktartig die geänderten Module/Anhänge
vor, wobei wir die Textstellen, die insbesondere für die Fahrdienstleiter der DB Netz AG

von Interesse sind, etwas näher betrachten.

Abbildung 1

BahnPraxis aktuell
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ßerplanmäßig zum Halten
gekommene Züge ab- oder
weiterfahren,

� Züge auf eine andere Stre-
cke (Streckenwechsel) über-
geleitet werden sollen,

� Züge auf einem Bahnhof/
einer Abzweigstelle auf
überwachte Strecken ein-
gefädelt werden sollen,

� Züge nach Betriebshalt wei-
terfahren sollen oder ein Be-
triebshalt entfallen soll,

� Fahrten im Gegengleis zu-
gelassen werden,

� Arbeiten an Gleis-, Signal-,
Telekom- und Oberleitungs-
anlagen zugelassen wer-
den, die sich auf den Zug-
lauf und die Zugfolge aus-
wirken,

� geplante Gleissperrungen
und Oberleitungsabschal-
tungen zugelassen werden,

� durchgehende Haupt-,
Überholungs- und Einfahr-
gleise außerplanmäßig be-
setzt werden,

� Zugbegegnungen mit hal-
tenden Personenzügen bei
nicht schienenfreien Bahn-
steigzugängen anstehen
oder Fahrwegkreuzungen
die Reihenfolge der Züge
beeinflussen.

Anhang 420.0104A01
(LeiBIT-Eingaben
außerhalb der
Betriebszentralen)

Dieser Anhang wurde neu in
das Handbuch 42001 aufge-
nommen und ersetzt die Ar-
beitsanweisung „LeiBIT-Merk-
blatt“ aus dem Jahr 2004 (Ab-
bildung 2).

In diesem Anhang sind die Auf-
gaben des Fahrdienstleiters
bezüglich der Dateneingabe in
die LeiBIT-Ein- und Ausgabe-
stationen geregelt.

Modul 420.0105
(Dispositionsregeln)

Dieses Modul wurde redaktio-
nell überarbeitet. Darüber hi-
naus wurde der Abschnitt 11
„GSM-R-Zugfunknummer be-
legt“ neu aufgenommen. Die-
ser Abschnitt ersetzt die gleich-
namige Handlungsanweisung
vom März 2006. Dem Bereichs-
disponenten in der Betriebszen-
trale werden hier Regeln zur
weiteren Vorgehensweise an die
Hand gegeben, wenn ein Tf sich
mit seiner Zugnummer nicht in
das GSM-R-System einloggen
kann, da bereits ein weiterer
Zug unter gleicher Nummer in
GSM-R angemeldet ist.

Anhang 420.0105A04
(Anträge auf
Abweichung von
der Zugcharakteristik
bearbeiten)

� Der Anhang wurde umbe-
nannt (vormals: „Fehlende
Bremshundertstel“) und er-
weitert.

� Die Aufgaben des Dispo-
nenten beim Abweichen von
der Zugcharakteristik sind
hier allesamt zusammenge-
fasst.

� Für alle Anträge auf Abwei-
chung von der Zugcharak-
teristik wird nun eine Bear-
beitungsnummer vergeben.

� Herausstellung des Haupt-
entscheidungskriteriums bei
der Erledigung der Aufga-
ben: „Die Wahrung der Flüs-
sigkeit des Betriebs sowie
die Beibehaltung/Wieder-
herstellung der Gesamt-
pünktlichkeit“.

� Neu aufgenommen wurden
Regeln für die Berechnung
der zulässigen Geschwin-
digkeit bei Unterschreitung
der Mindestbremshun-
dertststel bei Fahrten mit
eingeschränkter Strecken-
kenntnis.

Anhang 420.0105A07
(Schneemeldeverfahren)

Das Schneemeldeverfahren ist
künftig auch auf der Ausbau-
streckeBerlin – Hamburg anzu-
wenden.

Modul 420.0110
(Störungsmanagement
Betriebszentralen)

Dieser Anhang wurde redaktio-
nell überarbeitet und an die KoRil
135.1001 (Krisenmanagement)
angepasst.                             �

Abbildung 2, Auszug.

BahnPraxis aktuell
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Thema:
Vorziehen bis zum
Hauptsignal

Frage

Ein Haltepunkt der freien Stre-
cke befindet sich zwischen Vor-
und Hauptsignal. Das Vorsignal
steht etwa 100 Meter vor dem
Bahnsteig, die Entfernung vom
Bahnsteig bis zum Hauptsignal
beträgt rund 900 Meter; hinter
dem Bahnsteig ist ein Vorsig-
nalwiederholer aufgestellt (Ab-
bildung 1). Darf ein planmäßig
am Bahnsteig haltender Zug bei
Haltstellung des Signals bis zum
Hauptsignal vorziehen oder
muss er am Bahnsteig stehen
bleiben, bis das Hauptsignal in
Fahrtstellung wechselt? Nach
einer EBA-Verwaltungsvor-
schrift ist eine Anfahrt am Halt-
begriff wie folgt definiert: „Eine
Anfahrt am Haltbegriff ohne
Zustimmung ist das Fahren
nach dem Stillstand eines Ei-
senbahnfahrzeuges in Richtung
des Haltbegriffs ohne die Er-
laubnis durch den Verantwortli-
chen“. Andererseits sagt Modul
408.0333 Abschnitt 7 aus, dass
bei der Abfahrt auf einem Halte-
punkt zwischen Vor- und Haupt-
signal bis zum Erkennen der
Stellung des Hauptsignals so
vorsichtig zu fahren ist, dass
der Zug bei Haltstellung zum
Halten kommt. Aus den Regeln
der Ril 408 kann nicht eindeutig
ein Verbot abgeleitet werden,
bis zum Hauptsignal vorzuzie-
hen.

Antwort BahnPraxis

Ein am Bahnsteig eines Halte-
punkts der freien Strecke hal-

tender Zug darf bis zum Haupt-
signal fahren, auch wenn das
Hauptsignal nicht in Fahrtstel-
lung ist. Die Regeln der Richtli-
nie 408.01 – 09 enthalten kein
Verbot.

Nach den Regeln im Modul
408.0331 Abschnitt 1 darf ein
Zug auf einem Bahnhof nur ab-
fahren, wenn der Fahrdienstlei-
ter der Zugaufsicht die Zustim-
mung gegeben hat. Folglich darf
auf der freien Strecke der Zug
ohne Zustimmung des Fahr-
dienstleiters abfahren. Bei Ab-
fahrt auf einem Haltepunkt oder
einer Haltestelle zwischen Vor-
und Hauptsignal muss jedoch
beachtet werden, dass der
Triebfahrzeugführer bis zum Er-
kennen der Stellung des Haupt-
signals so vorsichtig fahren
muss, dass er bei Haltstellung
rechtzeitig zum Halten kommen
kann (408.0333 Abschnitt 7).

Wenn z.B. ein Zug von 200 m
Länge auf einem Haltepunkt der
freien Strecke hält und die Ent-
fernung vom Bahnsteigende bis
zum Halt zeigenden Hauptsig-

nal ist 100 m, empfehlen wir
das Fahren bis zum Halt zei-
genden Hauptsignal nicht, ob-
wohl es nach den Regeln zuge-
lassen wäre. Fährt der Zug bis
zum Signal und hält dort mit
einem Teil des Zuges unvorher-
gesehen am Bahnsteig, gelten
die Regeln im Modul 408.0511
Abschnitt 2 Absatz 1, nach de-
nen – je nach Sachverhalt – der
Triebfahrzeugführer den Zug nur
bewegen darf, wenn der Zug-
führer ihn hierzu beauftragt hat.
Es ist dann besser, auf dem
Haltepunkt erst abzufahren,
wenn das Hauptsignal die Fahrt
zulässt.

Thema:
Gültigkeit des
Ausfahrvorsignals

Frage

Ein Bahnhof einer eingleisigen
Strecke besteht aus einem
durchgehenden Hauptgleis und
einem nicht durchgehenden
Hauptgleis. Das Hauptsignal im
durchgehenden Hauptgleis ist
im nicht verkürzten Abstand
zum Vorsignal aufgestellt, wäh-
rend sich das Ausfahrsignal im
nicht durchgehenden Haupt-
gleis im verkürzten Abstand zum
Vorsignal befindet. Das gemein-
same Vorsignal für die beiden
Ausfahrsignale ist am Mast des
Einfahrsignals angeordnet. Ist
es in diesem Fall erforderlich, im
Fahrplan auf den verkürzten
Vorsignalabstand hinzuweisen?
Hier gibt es zwei Sichtweisen.

Praktiker fragen – „BahnPraxis“ antwortet

Abbildung 1

Abbildung 3, links.
Abbildung 2, unten.

Leserforum
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Nimmt man den Eintrag im Fahr-
plan vor (Dreiecksymbol), wäre
das Symbol für das durchge-
hende Hauptgleis nicht korrekt,
verzichtet man auf das Symbol,
wird der verkürzte Vorsignalab-
stand bei einer Fahrt in das nicht
durchgehende Hauptgleis dem
Tf überhaupt nicht im Fahrplan
mitgeteilt. Dies wird für bedenk-
lich gehalten, da unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Fah-
ren mit eingeschränkter Stre-
ckenkenntnis zulässig ist (Er-
werb von Streckenkenntnis nur
durch Einsicht in betriebliche
Unterlagen, worunter auch der
Fahrplan zu verstehen ist). Zum
Zeitpunkt des Erwerbs der ein-
geschränkten Streckenkenntnis
würde der Eisenbahnfahrzeug-
führer von dem verkürzten Sig-
nalabstand nicht in Kenntnis
gesetzt (Abbildungen 2 und 3).

Antwort BahnPraxis

Es gibt viele Bahnhöfe, auf de-
nen das Vorsignal von Ausfahr-
signalen in nicht durchgehen-
den Hauptgleisen im verkürz-
ten Abstand (mehr als 5 Pro-
zent) des Bremsweges der Stre-
cke aufgestellt sind, obwohl der
Abstand zwischen Vorsignal
und Ausfahrsignal am durchge-
henden Hauptgleis nicht ver-
kürzt ist. Ein Lichtvorsignal ist
dann nicht durch ein weißes
Zusatzlicht kenntlich gemacht
und die Vorsignaltafel (Signal
Ne 2) eines Formvorsignals trägt
kein auf der Spitze stehendes
weißes Dreieck.

Das auf der Spitze stehende
weiße Dreieck finden Sie als
Zeichen in Spalte 3 a des Buch-
fahrplans und in den Erläute-
rungen zum Buchfahrplan. Es
kennzeichnet u.a. Vorsignale,
die in einem um mehr als 5
Prozent verkürzten Bremsweg-
abstand stehen. Ist hinter dem
Zeichen eine Geschwindigkeit
angegeben (in weißer Schrift auf
schwarzem Grund) müssen Sie
die Geschwindigkeitsermäßi-
gung am Vorsignal durchgeführt
haben, wenn das Signal die
Stellung Vr 0 zeigt. Nur wenn
die Geschwindigkeitsermäßi-
gung am Vorsignal durchgeführt
ist, ist sichergestellt, dass der

Zug trotz des verkürzten Brems-
wegabstands vor dem Halt zei-
genden Hauptsignal zum Hal-
ten kommen kann.

Soll ein Zug in ein nicht durch-
gehendes Hauptgleis fahren,
wird die Fahrt mit ermäßigter
Geschwindigkeit zugelassen,
z.B. durch Signal Hp 2. Ist das
Vorsignal des nächsten Haupt-
signals in Stellung Vr 0, ist si-
chergestellt und geprüft, dass
der Zug am Einfahrsignal die
zugelassene Geschwindigkeit
fährt, die erforderlich ist, dass
er am nächsten Hauptsignal
zum Halten kommen kann. Eine
Kennzeichnung durch ein wei-
ßes Dreieck ist daher nicht er-
forderlich.

Das auf der Spitze stehende
weiße Dreieck bezieht sich
immer auf das durchgehende
Hauptgleis. Wenn das Zeichen
einen verkürzten Abstand eines
Vorsignals zu Hauptsignalen in
nicht durchgehenden Haupt-
gleisen kennzeichnen würde,
müssten auch die ggf. unter-
schiedlichen Abstände zu allen
betroffenen Hauptsignalen und
die zulässigen Geschwindigkei-
ten berücksichtigt werden. Dies
ist – wie oben erwähnt – nicht
erforderlich.

Thema:
Strecke oder
Bahnhof?

Frage

In einem Bahnhof, welcher in
zwei Bahnhofsteile mit einem
Abstand der Bahnhofsteile von

etwa 4 km aufgeteilt ist, verlau-
fen die Gleise zwischen den
Bahnhofsteilen nach dem Cha-
rakter einer zweigleisigen freien
Strecke (die Gleise zwischen
den Bahnhofsteilen befinden
sich in einem Tunnel). Am rech-
ten Bahnhofsgleis befindet sich
ein Zwischensignal rechts ne-
ben dem Gleis, das Zwischen-
signal am linken Gleis ist links
neben dem Gleis aufgestellt (die
beiden Signale stehen in glei-
cher Höhe). Diese Signalanord-
nung wäre korrekt, wäre es freie
Strecke. In einem Bahnhof sind
die Signale jedoch rechts auf-
zustellen. Ist es in diesem kon-
kreten Fall erforderlich, rechts
neben dem linken Gleis (also
zwischen den Gleisen) eine
Schachbretttafel aufzustellen,
oder liegt hier die in der DS 301
(B 17), AB 215a genannte Aus-
nahme vor? Meines Erachtens
können in diesem Fall Zuord-
nungsprobleme durch eine Zu-
ordnungstafel zweifelsfrei aus-
geräumt werden.

Antwort BahnPraxis

Aufgrund Ihrer Beschreibung
handelt es sich um Bahnhof
Cochem mit dem Bahnhofsteil
Ediger-Eller und dem Kaiser-
Wilhelm-Tunnel. Die Tunnelglei-
se waren früher Gleise der frei-
en Strecke. Nachdem aus den
Bahnhöfen Cochem und Edi-
ger-Eller ein Bahnhof Cochem
geschaffen wurde, sind aus den
Tunnelgleisen Bahnhofsgleise
geworden. Folglich müssen die
zu den Gleisen gehörenden
ortsfesten Signale nach den
Regeln im Signalbuch (DS 301)
AB 2 rechts vom Gleis aufge-
stellt sein. Ausnahmen zu die-

ser Bestimmung werden in den
Örtlichen Richtlinien zur Richtli-
nie 408.01 – 09 bekannt gege-
ben.

Signal Ne 4 – Schachbretttafel
– wäre zwar nach den Regeln
der AB 215 a rechts vom Gleis
aufzustellen. Nach AB 215 b
würde es auf ein Hauptsignal
hinweisen, das unmittelbar links,
mehr als 10 m rechts oder ein
Gleis weiter rechts vom befah-
renen Gleis steht.

Wegen des beschränkten Rau-
mes zwischen den beiden
durchgehenden Hauptgleisen
könnte eine niedrige quadrati-
sche Tafel aufgestellt werden.
Diese niedrige Tafel – im Tunnel
aufgestellt – wäre eine mögli-
che Unfallgefahr für Mitarbeiter,
welche die Gleisanlagen betre-
ten müssen. Es ist daher bes-
ser, die Ausnahme anzuwen-
den, die in der Bestimmung der
AB 215 a genannt ist und es
erlaubt, Signal Ne 4 an durch-
gehenden Hauptgleisen nicht
aufzustellen.

Eine Zuordnungstafel nach Sig-
nalbuch (DS 301) AB 2a darf an
Haupt- oder Vorsignalen nicht
angebracht werden, weil bei
diesen Signalen die Anwendung
der Tafel nicht zugelassen ist.
Ein Zusatz der DB AG zur Durch-
führung der AB 7 (Hauptsigna-
le) bzw. der AB 19 (Vorsignale)
weist auf AB 2 hin.

Der Triebfahrzeugführer wird in
den Örtlichen Richtlinien für das
Zugpersonal (siehe Auszug
hierunter) verständigt, dass Sig-
nale links vom Gleis aufgestellt
sind.

Bft Ediger-Eller:
DS 301 AB 2
Signale, die nicht unmittelbar rechts – am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung
links – neben oder über dem Gleis angeordnet sind
< Zs 10 Gl 102 in km 52,615 links vom Gleis, Vsig s 120, Vsig Wdh s 120 links vom Gleis >
< Vsig n 101 steht links vom Gleis >
< Ls fF (km 53,880) steht rechts vom Gleis >

Bft Cochem:
DS 301 AB 2
Signale, die nicht unmittelbar rechts – am Gleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung
links – neben oder über dem Gleis angeordnet sind
< Vsig r 110, Vsig Wdh r 110, Zsig R 110 links vom Gleis, Zs 10 Gl 1 in km 48,160 links vom Gleis >
< Ls fA (km 46,637) steht rechts vom Gleis >
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Thema:
Einfahrt in ein
Stumpfgleis

Frage 1

Wegen fehlenden Stumpfgleis-
symbolen im Fahrplan besteht
seit Mai 2006 ein Arbeitsauftrag
an die Fahrdienstleiter Trier Hbf
Züge, die nach Gleis 410 des
Bahnhofs Trier Hbf (Stumpfgleis)
einfahren, am Zwischensignal
vor dem Stumpfgleis anzuhal-
ten und dann einzulassen (we-
gen fehlendem Zs 3v am Vor-
signal; die zulässige Geschwin-
digkeit von 30 km/h wird nur am
Hauptsignal durch Zs 3 ange-
zeigt). Wann ist die Forderung
des Anhaltens gemäß Modul
408.0451 erfüllt?

Meines Erachtens reicht es aus,
wenn der Zug am Vorsignal in
Stellung Vr 0 vorbeigefahren ist
und unmittelbar nach der Vor-
beifahrt am Vorsignal das
Hauptsignal „gestellt“ wird, da
sich der Tf in diesem Fall zu-
nächst auf einen Halt einstellt
und das Signalbild Hp 2 + Zs 3
(Kz 3) auf jeden Fall eine Signal-
aufwertung darstellt. Hier muss
bedacht werden, dass die glei-
che Situation vorliegt, wenn bei
einer Stumpfgleiseinfahrt ein Zs
3v zwar vorhanden ist, dieses
aber nicht aufleuchtet, weil das
Vorsignal bei Vorbeifahrt des
Zuges noch in Warnstellung ist.
Diese Situation gibt es täglich
unzählige Male, wenn das
Hauptsignal erst nach Vorbei-
fahrt am Vorsignal bedient wird.

Bei vorhandenem, aber wegen
Warnstellung noch erlosche-
nem Zs 3 wird das Anhalten am
Hauptsignal nicht praktiziert,
wenn der Zug am Vorsignal in
Warnstellung vorbeifahrt und
das Hauptsignal erst nach Vor-
beifahrt am Vorsignal einen
Fahrtbegriff zeigt. Dies ist z.B.
bei einer Einfahrt nach Gleis 301
des Bahnhofs Trier Hbf der Fall.
Bei einer Einfahrt nach Gleis
301 befindet sich (im Unter-
schied zu einer Einfahrt nach
Gleis 410) ein Zs 3v am Vorsig-
nal.

Auch Einfahrten nach Gleis 301
sind nicht im Fahrplan gekenn-
zeichnet. Würde man nun Mo-
dul 451 restriktiv auslegen, so
müsste bei einer Einfahrt nach
Gleis 301 das Signal so frühzei-
tig bedient werden, dass dem
Zug bereits am Vorsignal das
Zs 3v gezeigt wird oder er müss-
te am Zwischensignal vor dem
Stumpfgleis angehalten wer-
den. Dies wird, wie dargelegt,
bei einem vorhandenen Zs 3v
indes nicht praktiziert. Es macht
für den Zug keinen Unterschied,
ob ein Zs 3v entweder über-
haupt nicht vorhanden ist oder
aber nicht aufleuchtet, weil sich
das Vorsignal noch in Warnstel-
lung befindet.

Genügt es, um Modul 408.0451
zu erfüllen, dass das Hauptsig-
nal unmittelbar nach Passieren
des Vorsignals in Warnstellung
bedient wird, oder muss der
Zug konkret vor dem Hauptsig-
nal zum Stillstand gekommen
sein (Abbildung 4)?

Antwort BahnPraxis

Der Fahrdienstleiter muss den
Zug am Hauptsignal anhalten
und dann in das Stumpfgleis
einlassen. Aus der Regel im
Modul 408.0451 Abschnitt 1
Absatz 1 d geht dies eindeutig
hervor.

Der Triebfahrzeugführer wird in
den meisten Fällen durch Sig-
nal Zs 3v (Geschwindigkeits-
voranzeiger) verständigt, dass
er einen Geschwindigkeitsan-
zeiger mit der Kennziffer 3 er-
warten und ab dem Hauptsig-
nal mit einer zulässigen Ge-
schwindigkeit von 30 km/h fah-
ren muss. Er richtet sein Fahr-
verhalten entsprechend ein. Das
Signal Zs 3 (Geschwindigkeits-
anzeiger) am Hauptsignal ord-
net an, dass er die angezeigte
Geschwindigkeit vom Signal ab
im anschließenden Weichenbe-
reich nicht überschreiten darf.

Wird am Vorsignal Signal Vr 0
gezeigt, ist der Geschwindig-
keitsvoranzeiger dunkel. Der
Triebfahrzeugführer wird nicht
darüber verständigt, welche
Geschwindigkeit ab dem
Hauptsignal zulässig ist. Er fährt
so, dass er den Zug am Haupt-
signal anhalten kann. Wird nach
Vorbeifahrt des Zuges am Vor-
signal die Fahrt mit einer Ge-
schwindigkeit von 30 km/h
(Hauptsignal und Zs 3) zugelas-
sen, erkennt der Triebfahrzeug-
führer die Fahrtstellung des
Hauptsignals und das Signal Zs
3 und verhält sich entsprechend.
Der Zug braucht nicht am

Hauptsignal angehalten zu wer-
den.

Ist kein Signal Zs 3v vorhanden,
ergibt sich zwar ein ähnlicher,
aber doch anderer Sachverhalt.
Der Triebfahrzeugführer kann in
diesem Fall immer erst am
Hauptsignal über die zulässige
Geschwindigkeit von 30 km/h
verständigt werden. Damit die
Verständigung sichergestellt ist,
muss der Zug am Hauptsignal
angehalten werden.

Sie vertreten die Meinung, dass
es gleich sei, ob der Triebfahr-
zeugführer im Falle des fehlen-
den Signals Zs 3 v oder im Falle
des nicht gezeigten Signals Zs
3 v (weil am Vorsignal Signal Vr
0 gezeigt wird) nicht über die
zulässige Geschwindigkeit ver-
ständigt wird. Sie folgern, dass
es ausreichend sei, wenn der
Zug am Signal Vr 0 vorbeige-
fahren ist, und der Triebfahr-
zeugführer dann die Stellung
des Hauptsignals und das Sig-
nal Zs 3 wahrnimmt. Das stimmt
auch alles.

Aber Sie leiten aus den Sach-
verhalt weiter ab, dass der Fahr-
dienstleiter im Falle, dass Signal
Zs 3 v am Vorsignal nicht vor-
handen ist, das Hauptsignal erst
auf Fahrt stellen dürfe und da-
mit das Vorsignal in Stellung Vr
0 belassen sollte, bis der Zug
am Vorsignal vorbeigefahren ist.
Wie soll der Fahrdienstleiter fest-
stellen, dass der Zug am Vor-
signal vorbeigefahren ist? Selbst
wenn der Fahrdienstleiter in der
Lage wäre, dies festzustellen,
müsste er mit dem Zulassen
der Zugfahrt „spielen“, denn
stellt er das Signal zu früh auf
Fahrt, ist der Triebfahrzeugfüh-
rer nicht darüber unterrichtet,
dass er am Hauptsignal eine
Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 km/h beachten
muss.

Es gibt zwei eindeutige Verhal-
tensregeln für den Fahrdienst-
leiter: Er lässt die Fahrt zu, wenn
die zulässige Geschwindigkeit
durch Signal Zs 3 und Signal Zs
3v angezeigt wird, oder er hält
den Zug am Hauptsignal an,
wenn die zulässige Geschwin-

Abbildung 4
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digkeit nur durch Signal Zs 3
angezeigt wird. Eine dritte Mög-
lichkeit, nach der der Fahrdienst-
leiter das Hauptsignal auf Fahrt
stellen darf, wenn der Zug am
Vorsignal vorbeigefahren ist, gibt
es in den Regeln der Richtlinie
408 nicht und wird auch nicht
zugelassen werden.

Frage 2

Wie hat sich ein Tf im Hinblick
auf die Fahrgeschwindigkeit zu
verhalten, wenn „sein“ Zug plan-
mäßig in ein Stumpfgleis fährt,
das Stumpfgleissymbol (liegen-
des „T“) auch ordnungsgemäß
im Fahrplan enthalten ist und
die Einfahrt in das Stumpfgleis
auf Ersatzsignal erfolgt (Abbil-
dung 5)?

Das Signal Zs 3 am Hauptsignal
leuchtet in diesem Fall nicht auf.
Aus Modul 408.0451 kann nicht
abgeleitet werden, dass der Tf
hier „aus eigenem Antrieb“ nur
mit 30 km/h fahren darf. Modul
408.0451 Abschnitt 1 Absatz
2a gibt nur Geschwindigkeits-
vorgaben für Gleise, die zum
Teil besetzt oder aus anderen
Gründen nur teilweise befahr-
bar sind (20 km/h) und für Glei-
se, dessen Durchrutschweg
besetzt, nur teilweise befahrbar
bzw. nicht ausreichend ist oder
fehlt (30 km/h). Stumpfgleisein-
fahrten werden von den Ge-
schwindigkeitsvorgaben des
Absatzes 2a nicht erfasst.

Bei einer planmäßigen Einfahrt
in ein Stumpfgleis ist auch ein
Befehl 9 (Grund Nr. 4) nicht er-
forderlich, so dass der Fahr-
dienstleiter das Ersatzsignal
ohne weitere Voraussetzungen
bedienen darf. Bei einer Fahrt
auf Ersatzsignal darf grundsätz-
lich mit 40 km/h gefahren wer-
den, sofern nicht andere Rege-
lungen eine niedrigere Ge-
schwindigkeit erfordern. Es stellt
für mich einen „Wertungswider-
spruch“ dar, dass Einfahrten in
ein Stumpfgleis mit Fahrtstel-
lung eines Hauptsignals (+ Zs 3)
nur mit 30 km/h erfolgen dür-
fen, während bei einer Einfahrt
auf Ersatzsignal keine Regel
besteht, die eine Geschwindig-
keit von 30 km/h vorschreibt.
Ferner gilt das Modul 451 nicht
für Triebfahrzeugführer (nach der
Modulübersicht gilt dieses Mo-
dul nur für Fahrdienstleiter).

Besteht hier eine Lücke in der
KoRil 408? Im System EBuLa
wird dem Tf nur dann eine zu-
lässige Geschwindigkeit von 30
km/h angezeigt, wenn alle Ein-
fahrten in ein Stumpfgleis füh-
ren (z.B. Frankfurt/Main Hbf).

In Durchgangsbahnhöfen mit
einzelnen Fahrmöglichkeiten in
ein Stumpfgleis wird im System
EBuLa keine Geschwindigkeit
von 30 km/h angezeigt, auch
nicht bei Zügen, die planmäßig
in ein Stumpfgleis fahren (zu-
mindest bei einigen „Testzü-

gen“, die ich im System EBuLa
aufgerufen hatte). Daher darf
nach meiner Interpretation des
Regelwerks eine Einfahrt in ein
Stumpfgleis mit einem Zug, der
planmäßig in ein Stumpfgleis
fährt, bei Fahrt auf Ersatzsignal
mit 40 km/h erfolgen. Nach §
39 Absatz 4 EBO ist bei Stumpf-
gleiseinfahrten die Sicherheit
durch betriebliche Anweisungen
oder technische Einrichtungen
zu gewährleisten. Als techni-
sche Einrichtung ist wohl ein
Signal Zs 3 mit der Kennziffer 3
anzusehen, dieses leuchtet aber
bei einer Einfahrt auf Ersatzsig-
nal nicht auf. Somit müsste eine
betriebliche Anweisung beste-
hen. Es ist aber fraglich, ob das
Stumpfgleissymbol im Fahrplan
eine betriebliche Anweisung im
Sinne von § 39 EBO darstellt,
da das Symbol an sich für den
Tf keine Weisung im Hinblick
auf die Fahrgeschwindigkeit
darstellt. Das Stumpfgleissym-
bol enthält nur die „Informati-
on“, dass der Einfahrweg in ein
Stumpfgleis führt. Eine „Anwei-
sung“ enthält das liegende „T“
nicht.

§ 50 Absatz 11 der Fahrdienst-
vorschrift vom 28.05.1972, Aus-
gabe 1979 (B 5), sagte aus:
„Die zulässige Geschwindigkeit
bei der Einfahrt in ein Stumpf-
gleis oder in ein Gleis, das zum
Teil besetzt oder aus sonstigen
Gründen nicht in seiner ganzen
Länge befahrbar ist, beträgt 30
km/h, wenn keine niedrigere
Geschwindigkeit festgesetzt ist.
Die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung gilt vom Einfahrsignal,
wenn ein Signal Zs 3 vorhanden
ist, von diesem an“.

Diese Regelung von 1979 stell-
te eine klare Anweisung an den
Tf dar, in ein Stumpfgleis gene-
rell nur mit 30 km/h einzufah-
ren, also auch bei einer Einfahrt
auf Ersatzsignal (§ 50 galt auch
für Tf). Die Stumpfgleiskenn-
zeichnung im Fahrplan gab es
schon zu dieser Zeit. Die Rege-
lung in der FV 1979 wäre für
mich beispielsweise eine An-
weisung zur Gewährung der
Sicherheit gemäß § 39 Absatz
4 EBO. Bereits in der DS 408
mit Gültigkeit ab 03.06.1984 ist

eine vergleichbare eindeutige
Regelung nicht mehr zu finden.
Der Passus wurde im § 50 ge-
strichen. Nach § 27 Absatz 18a
der FV 1984 durfte auf den Be-
fehl C bei planmäßigen Einfahr-
ten in ein Stumpfgleis verzichtet
werden, so dass zumindest ab
1984 keine an die Tf adressierte
Anweisung mehr besteht, wel-
che eine Geschwindigkeitser-
mäßigung auf 30 km/h bei einer
planmäßigen Einfahrt in ein
Stumpfgleis auf Ersatzsignal
vorschreibt.

Antwort BahnPraxis

Der Fahrdienstleiter darf die
planmäßige Fahrt eines Zuges
in ein Stumpfgleis nach den
Regeln im Modul 408.0451
Abschnitt 1 Absatz 1 c zulas-
sen, auch wenn die zulässige
Geschwindigkeit von 30 km/h
nicht durch Signal Zs 3v und
Signal Zs 3 angezeigt wird.

Der Triebfahrzeugführer eines
Zuges, der planmäßig in ein
Stumpfgleis einfahren soll, wird
durch das Zeichen „liegendes
T“ in Spalte 3 c (Fahrzeitenheft)
hingewiesen.

In Spalte 2 des Buchfahrplans
ist bei einer Einfahrt in ein
Stumpfgleis stets die zulässige
Geschwindigkeit von 30 km/h
vorgeschrieben.

Wird die Zugfahrt mit Signal Zs
1 in ein Gleis zugelassen, in das
der Zug planmäßig fährt,
braucht der Fahrdienstleiter
dem Triebfahrzeugführer die
zulässige Geschwindigkeit nicht
durch Befehl 9 vorzuschreiben.

Dem Triebfahrzeugführer sind
nach den Regeln im Modul
408.0341 Abschnitt 3 Absatz 1
die zulässigen Geschwindigkei-
ten, die er mit einem signalge-
führten Zug fahren darf, im Fahr-
plan des Zuges und in der La
vorgeschrieben. Die zulässige
Geschwindigkeit von 30 km/h
ist in diesem Fall im Fahrplan
vorgeschrieben. Die zulässigen
Geschwindigkeiten können z.B.
durch Signale eingeschränkt
sein (Modul 408.0341 Abschnitt
3 Absatz 4 a). Nach den Regeln

Abbildung 5
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im Modul 408.0456 Abschnitt 3
Absatz 3 a beträgt die zulässige
Geschwindigkeit bei einer Fahrt,
die durch Signal Zs 1 zugelas-
sen wurde, 40 km/h. Die jeweils
niedrigste Geschwindigkeit ist
die zulässige Geschwindigkeit,
folglich die im Fahrplan vorge-
schriebenen 30 km/h.

Auch auf Bahnhöfen, in denen
nicht alle Einfahrgleise Stumpf-
gleise sind, muss im Fahrplan
der Züge, die planmäßig in ein
Stumpfgleis fahren, die zulässi-
ge Geschwindigkeit von 30 km/
h vorgeschrieben sein

Es ist daher nicht erforderlich,
dem Triebfahrzeugführer in ei-
ner Regel in der Richtlinie 408.01
– 09 die zulässige Geschwin-
digkeit für Einfahrten in Stumpf-
gleise bekannt zu geben.

Auch nach den Regeln der Fahr-
dienstvorschrift vom 28. Mai
1972 musste im Fahrplan des
Zuges die zulässige Geschwin-
digkeit von 30 km/h vorge-
schrieben sein. Im § 50 waren
die Fahrgeschwindigkeiten zu-
sätzlich zu den Regeln in den
anderen Paragraphen genannt
– eine Aufzählung von Ge-

schwindigkeiten, die nicht voll-
ständig war. In der Ausgabe
1984 der Fahrdienstvorschrift
wurde im § 50 Absatz 12 we-
gen der zulässigen Geschwin-
digkeit bei Einfahrten in be-
stimmte Gleise auf § 27 Absatz
18 a hingewiesen, ein Absatz,
der laut Anhang II auch für den
Triebfahrzeugführer gegolten
hat.

Thema:
Fahren auf Sicht
Frage

Das Fahren auf Sicht wird dem
Triebfahrzeugführer entweder
durch eindeutige Signale oder
mittels Befehl 9 vorgegeben.
Der Befehl 9 sieht beim Fahren
auf Sicht in seinem Spaltenauf-
bau mehrere Zeilen vor, die je
nach Anwendungsfall mit un-
terschiedlichen Angaben aus-
zufüllen sind. Die Spalten 1 bis
3 müssen Angaben über den
Bahnhof bzw. den Bereich zwi-
schen Zugmeldestelle und Zug-
meldestelle enthalten. In den
nachfolgenden Spalten 4 bis 6
können kilometergenaue Anga-
ben gemacht werden (Abbil-
dung 6).

Nun die Frage: Ist es fallbezo-
gen ausreichend nur die ersten
oder die letzten drei Spalten zu
führen oder müssen dem Trieb-
fahrzeugführer immer alle mög-
lichen Angaben in den Spalten
1 bis 6 geliefert werden? In der
Praxis wird dies seitens der Fahr-
dienstleiter bisweilen unter-
schiedlich gehandhabt. Unsi-
cherheiten bestehen in der Fol-
ge auch über den Beginn der
400-Meter-Regel.

Antwort BahnPraxis

Das Fahren auf Sicht kann dem
Triebfahrzeugführer mit Signal Zs
7 (DS 301) bzw. Signal Zs 11 (DV
301) oder alternativ mit Befehl 9
vorgeschrieben werden.

Der Befehl 9 sieht u.a. hierfür
nach dem Vordruck 408.
0412V01 drei Zeilen vor, die
nach Vorgabe in den Spalten-
köpfen durch den zuständigen
Fahrdienstleiter auszufüllen
sind. Hierbei dienen die Anga-
ben gemäß den ersten drei Spal-
ten der groben Orientierung für
den Triebfahrzeugführer.

Ihm wird lediglich bekannt ge-
geben in welchem Bahnhof oder

zwischen welchen Zugmelde-
stellen das Fahren auf Sicht gilt.
In den nachfolgenden drei Spal-
ten hat der zuständige Fahr-
dienstleiter entweder kilome-
tergenau die Stelle anzugeben,
in der das Fahren auf Sicht gilt
oder die genaue Signal- bzw.
Kilometerbezeichnungen anzu-
geben, zwischen denen das
Fahren auf Sicht anzuwenden
ist. Die 400-Meter-Regel gilt
unabhängig entsprechend der
Bezeichnung des Zielsignals ab
diesem Signal.

Es ist nicht ausreichend, wenn
Fahrdienstleiter ihre Angaben im
Befehl 9 auf das Ausfüllen der
ersten drei Spalten in der betr.
Zeile beschränken. Genau die-
ses Verhalten provoziert Unsi-
cherheiten seitens der Triebfahr-
zeugführer z.B. bezüglich
Zweck und Ziel der Anwendung
des Fahrens auf Sicht (Grenzen
Beginn und Ende).

Es gehört zum Grundwissen des
Betriebspersonals, alle erforder-
lichen Angaben des Befehls 9 in
die jeweilige Zeile einzutragen
und somit die Vorgaben aus
den Spaltenköpfen abzuarbei-
ten.                                           �

Abbildung 6
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Was passiert, wenn heiße
Medien mit Temperaturen
zwischen 900° C bis über
2000° C mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten in
Verbindung kommen?
Die kalte Flüssigkeit kühlt das
heiße Medium ab. Dabei ändert
sie selbst ihren Aggregatzu-
stand und wird gasförmig. Kein
Problem, solange genügend
Platz da ist. Denn gasförmige
Medien beanspruchen mehr
Raum als flüssige Medien.
Anders gesagt, Wasser, wel-
ches verdampft, dehnt sich aus.

Zwei Gefahren entstehen bei
diesem Vorgang:
� Die Oberfläche des heißen

Mediums erstarrt, während
der Kern noch flüssig ist. Da
sich die Oberfläche zusam-

Wenn Wasser explodiert

Sicherheit beim
aluminothermischen

Gießschmelzschweißen
Peter Schneider, EUK, Frankfurt am Main

Immer wieder kann man im Fernsehen oder auch in der Natur ein fantastisches Schau-
spiel beobachten: Heiße Lava fließt in Flüsse oder das Meer und explodiert dabei.

Befindet sich der Betrachter dieses Schauspiels in sicherer Entfernung, kann er die
einmaligen Bilder genießen.

menzieht, bricht sie ausei-
nander und es werden klei-
ne Teile abgesprengt.

� Mikroskopisch kleine Was-
serteilchen werden von dem
heißen Medium einge-
schlossen. Sie verdampfen
ebenfalls. Dieser Dampf
kann nicht entweichen, er
baut daher kurzzeitig enor-
me Drücke auf. Diese Gas-
blasen explodieren und rei-
ßen dabei Teile des heißen
Mediums mit sich.

Bei welchen Arbeiten sind
diese physikalischen Ge-
fahren zu beachten?
Beim aluminothermischen Gieß-
schmelzschweißen (Thermit-
schweißen) entstehen Stahl-
und Schlackeflüsse mit Tempe-
raturen bis über 2000° C.

Wenn sowohl der neue Guss
als auch die Schlacke relativ
schnell auf Temperaturen um
die 900° C abkühlen, können
hier Mensch und Gefahr aufei-
nander treffen.

Immer wieder kommt es zu
Unfällen, wenn die Schlacke mit
Nässe in Berührung gerät oder
die Gussform nicht ausreichend
trocken ist.

Verbrennungen durch wegflie-
gende Schlacketeilchen sind
äußerst schmerzhaft und kön-
nen, wenn sie z.B. das Auge
treffen, schwere Schäden ver-
ursachen.

Die Maßnahmen zur Risikomi-
nimierung sind einfach und stets
anwendbar:
� Die Schweißstelle sowie die

Ablagefläche für die Schla-
ckeschalen gründlich von
Nässe befreien, bevor die
Schweißung ausgelöst wird,

� die Schweißform ausrei-
chend trocknen bzw. vor-
wärmen,

� für die Schweißung nur For-
men verwenden, die für die
Schweißtiegel (Mehrfachtie-
gel oder Einmaltiegel) ge-
eignet sind und deren si-
cheren Sitz gewährleisten,

� vor der Zündung der
Schweißportion nochmals
den passgenauen Sitz des
Tiegels in der Form augen-
scheinlich kontrollieren,

� Tragen der vorgeschriebe-
nen persönlichen Schutz-
ausrüstung.

Das Abnehmen der Schlacke-
tiegel mit der Schottergabel ist
eine nicht bestimmungsgemä-
ße Verwendung der Schweiß-
formen. Gerade dabei kann es
dazu kommen, dass die Schla-
ckeschalen wegrutschen oder
nicht sicher aufgenommen wer-
den. Verletzungen durch Schla-
ckespritzer sind auch hier die
Folge. Dieses in der Praxis häu-
fig angewandte Verfahren ist
also als nicht sicher einzustufen
und ist nicht zulässig.

Inzwischen arbeiten die Herstel-
ler an neuen verbesserten For-
men, welche die Sicherheit beim
Schweißen deutlich erhöhen
sollen. So werden auch die
Schlackeschalen optimiert und
an die Bedürfnisse der Nutzer
besser angepasst. Aber schon
heute ist es möglich, die Schla-
ckeschalen ohne zusätzliche
Hilfsmittel, mit den an der
Schweißstelle üblicherweise
vorhandenen Werkzeugen si-
cher abzunehmen.

Schlussendlich noch ein Satz
zu einer immer wieder anzutref-
fenden „Spielerei“: Schlacke-
schalen werden vorsätzlich in
Tümpel oder Gewässer gewor-
fen, um die Explosion der Schla-
cke im Wasser bewusst herbei-
zuführen. Das ist nicht nur äu-
ßerst gefährlich und purer
Leichtsinn, für die Folgen eines
solchen vorsätzlichen Handelns
kann auch jeglicher Versiche-
rungsschutz entfallen. Das be-
deutet, der Werfer muss mög-
licherweise alle Folgen seines
Handelns aus der eigenen Ta-
sche bezahlen.

Wer mit heißen Medien umgeht,
beim Thermitschweißen eben-
so wie beim Schweißen gene-
rell, muss besondere Sorgfalt
walten lassen. Unser natürlicher
Respekt vor allem, was heiß
oder glühend ist, ist dabei der
beste Ratgeber, denn nur un-
sere Arbeitskleidung und die
persönliche Schutzausrüstung
sind die letzte Barriere zwischen
der Glut und der Haut.               �

Abbildung 1, links: Thermitschweißen mit dem Mehrfachtiegel.
Das flüssige Metall läuft in die Gussform.

Abbildung 2, rechts: Überflüssiges Metall und Schlacke füllen die
Schlackeschalen. Das Metall ist immer noch ca. 900° C heiß.

(Fotos mit freundlicher Genehmigung der Elektro-Thermit GmbH & Co. KG.)
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